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Jenseits von Paragraphen und Verträgen lebt unser Gesundheitssystem vom Gespräch und vom Austausch der Akteu-
re. Vor allem Weiterentwicklungen unseres Gesundheitssystems finden nicht am Reißbrett statt, sondern im Diskurs 
der Akteure miteinander. Mit iX-Media wird diesem Austausch eine Plattform gegeben. Wir laden „auf allen Kanälen“ 
zum Dialog ein: Print, Audio und Video stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihre Positionen, Ihre Ideen, Ihre Erkenntnisse 
der gesundheitspolitischen Community mitzuteilen.
Mit Dr. Albrecht Kloepfer, Dr. Jutta Visarius, Dr. Martina Kloepfer und dem übrigen iX-Media-Team stehen langjährige 
Systemexperten hinter dem Projekt, die wissen wie gesundheitspolitisch der Hase läuft (und zukünftig laufen wird), die 
der Komplexität des Themas auch mit einfachen Worten gerecht werden können und denen auch die technischen As-
pekte medialer Umsetzungen vertraut sind. Wenden Sie sich an uns – wir sind für Sie da!

Die iX-Highlights informieren immer montags über aktuelle gesundheitspolitische Entwicklungen und liefern relevante 
Hintergrundinformationen. In seinem gesundheitspolitischen Editorial bewertet Dr. Albrecht Kloepfer ein herausragen-
des Wochenthema. In der Rubrik „Mondphasen“ kommen einmal im Monat Vertreter aus Politik oder Selbstverwaltung 
zu Wort. Aktuelle Dateien der Woche (Bundestagsdrucksachen, Studien etc.) können als Service zusätzlich kostenlos  
abgerufen werden.

Die Zeitschriften-Reihe iX-Forum greift die großen gesundheitspolitischen Themen des Gesundheitswesens auf und 
bietet Ihnen die Möglichkeit, mit ausreichend Platz und in ansprechendem Rahmen Ihre Positionen, Ihre Ideen, Ihre 
Erkenntnisse der gesundheitspolitischen Szene mitzuteilen. Der Clou an der Sache: Die Hefte werden bundesweit an 
mehr als 2.500 gesundheitspolitische Entscheider und Meinungsführer versandt. – Wir sorgen dafür, dass Ihre Gedan-
ken Beachtung finden!

In monatlicher Folge widmet sich iX-Radio einem aktuellen gesundheitspolitischen Thema und lässt dazu die wichtigs-
ten Entscheider zu Wort kommen. Erläuternde Moderationen beleuchten die Hintergründe und stellen das jeweilige 
Thema in den Kontext der unterschiedlichen Interessen. Ziel dabei ist, dass nicht nur die Szene sich selbst bespiegelt, 
sondern dass unser komplexes Gesundheitssystem auch Außenstehenden nahe gebracht wird.

iX-Spotlight ist die Video-Plattform für Ihre bildstarke Kommentierung des aktuellen Zeitgeschehens im Gesundheits-
system. Denn um überzeugende Statements sichtbar in Szene zu setzen, sind nicht nur eindrucksvolle Bilder aus-
schlaggebend, sondern vor allem auch fundierte Kenntnisse des Systems. Mit Dr. Martina Kloepfer haben wir eine büh-
nen- und filmerfahrene Expertin im Team, die auch Sie medienwirksam „in Szene setzen“ kann.

GESUNDHEITSPOLITISCHER WOCHENRÜCKBLICK

GESUNDHEITSPOLITIK IN DER DISKUSSION 

GESUNDHEITSPOLITIK ZUM HÖREN 
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Editorial

Dr. Jutta Visarius Dr. Albrecht Kloepfer

Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre 
ein kreativ-kritisches Vergnügen!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Diskussion um den Morbi-RSA ist in vollem Gange, mit 
dem Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG) wird in die bis-
herige DRG-Logik eingegriffen, beides wird mit grundlegen-
den, strukturellen Veränderungen verbunden sein.
Warum waren solche Eingriffe notwendig geworden? 
Weil genau das eingetreten ist, vor dem Systemkenner vor 
mehr als zehn Jahren gewarnt haben als, über den Morbi-
ditätsorientierten Risikostrukturausgleich und über die Di-
agnosis Related Groups höchst kontrovers und teilweise 
erbittert gestritten wurde.
Von den damals beteiligten Politikern ist keiner mehr in ge-
sundheitspolitischer Verantwortung, aber heute müssen 
Fehlentscheidungen ausgebügelt werden, vor denen die 
Systembeteiligten damals eindringlich gewarnt wurden. 
Sind solche Fehlentscheidungen denn unvermeidbar? 
Ist der beinahe schon trotzige Standpunkt vieler Politiker 
„das wollen wir dann erst mal sehen“ wirklich akzeptabel?  
Wir halten dies nicht nur für eine unnötige Kraft- und Mit-
telvergeudung, sondern auch für eine Missachtung der 
Kompetenz unserer Versorgungsprofis. 
Wir warnen ausdrücklich vor einem solchen Vorgehen, denn 
die genannten Beispiele zeigen (und es ließen sich viele 
weitere hinzufügen), dass es extrem aufwendig, teilweise 
beinahe unmöglich ist, einmal eingeschlagene Irrwege zu 
korrigieren und – schlimmer noch – zerschlagene Struk-
turen nachträglich wieder aufzubauen.
Diese Überzeugung war Anlass, dem aktuellen Heft des iX-
Forum den Titel „Wirkungs-Check – Folgen der laufenden 
Gesetzgebung für die Versorgungsbasis“ zu geben und Ver-
sorgungsprofis einzuladen, die aktuelle Gesetzes- und Ver-
ordnungsflut aus dem Bundesministerium für Gesundheit 
nach ihren erwartbaren Auswirkungen auf Versicherte und 
Patienten, Ärzte und Psychotherapeuten, auf Pflege,  

die übrigen Gesundheitsberufe oder auch auf die Ausbil-
dungssituation und den Nachwuchs abzuklopfen.
Anlass für eine solche prospektive Befragung gibt vor allem 
Jens Spahn selbst. 
Auf allen Kanälen inklusive Social Media-Aktivitäten fordert 
der Minister dazu auf, die Wirkung seiner Arbeit an kon-
kreten Resultaten zu messen. Auch von einer selbst gesetz-
ten zeitlichen Vorgabe ist in seinen Beiträgen oft die Rede 
– „innerhalb der nächsten zwei Jahre“. Ein Beispiel ist die-
ses Facebook-Video: https://www.facebook.com/bmg.
bund/videos/971501209679724/ 
Was liegt also näher, als schon heute die Versorgungsprofis 
zu fragen, welche Folgen die aktuellen Gesetze und Ge-
setzesprojekte nach sich ziehen und wie sich die von Jens 
Spahn auf den Weg gebrachten Gesetze konkret in der Ver-
sorgung auswirken werden. 
Werden sich die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen? Was 
wird sich eventuell sogar verschlechtern – und warum?
Ein Beispiel: Nahezu alle Fachleute prognostizieren, dass 
die intensiven und kostspieligen Bemühungen um die Ver-
besserung der Pflegesituation im Krankenhaus mit dem 
PpSG zu einer massiven Wanderbewegung von Pflegekräf-
ten aus der Alten- in die Krankenpflege führen werden. 
Denn wenn in der ohnehin schon vollkasko-finanzierten 
Krankenpflege zusätzliche Pflegekräfte eingesetzt werden 
können, die ihrerseits voll finanziert werden, wie soll da die 
teilkasko-finanzierte Altenpflege mithalten können? Und 
wird unter den jetzt neu definierten Rahmenbedingungen 
die Pflege im Krankenhaus nicht prognostizierbar mit pfle-
gefremden Aufgaben belastet, um Geld zu sparen, wenn 
man dem nicht einen Riegel vorschiebt?
Müssen wir in zehn Jahren wieder einmal ausrufen: „Das 
hätte man doch vorher wissen können!“? 

Noch aber ist nicht alles zu spät. 
Die Stimmen aus der Psychotherapie dürfen als Hinweis 
verstanden werden, dass dort Grundlegendes im Argen liegt 
und der Gesetzestext weiterer Überarbeitungen bedarf. 
Die Artikel aus der Krankenhaus-Perspektive mögen Anlass 
bieten, über die Beschränkungen unternehmerischer Frei-
heiten bei der Führung eines Krankenhaus-Unternehmens 
grundlegend nachzudenken.
Bedenkenswert ist aber auch, was unterlassen wird. So 
muss die Ausbildungssituation vieler Gesundheitsberufe 
schleunigst modernisiert werden, wenn wir gut ausgebil-
deten Nachwuchs für die Versorgung gewinnen wollen. 
Schließlich müssten wir doch gerade vermeiden, dass der 
Nachwuchs sich anderen Tätigkeitsfeldern zuwendet und 
dass teuer ausgebildete Gesundheitsprofis am Ende nicht 
etwa in der Versorgung landen sondern in der Industrie, in 

der Frustration oder gar im Burnout. Hier ist keineswegs 
bereits alles getan, was getan werden könnte (oder müsste). 
Was also passiert, wenn nichts passiert?
Wir wollen mit unserem Heft unsere Leserinnen und Leser 
anregen, auch aus ihrer eigenen Profi-Perspektive in die Zu-
kunft zu blicken und nach den prospektiven Ergebnissen 
einzelner Maßnahmen in ihren Tätigkeitsfeldern zu fragen. 
Die Vorhersage, dass in vielen Fällen B die Konsequenz von 
A ist, bedarf keiner prophetischen Gaben, von Impondera-
bilien abgesehen, reicht in der Regel fundierter Sachversand.
Das Motto für dieses Heft lieferte der Lyriker Günter Eich 
mit den Schlusszeilen seines Gedichts „Betrachtet die  
Fingerspitzen“: „Betrachtet die Fingerspitzen! / Wenn sie 
sich schwarz färben, ist es zu spät.“
In der Gesundheitspolitik sollten wir uns endlich einmal 
ernsthaft bemühen, dieses „zu spät“ zu vermeiden.



FORUM FORUM

WIRKUNGS-CHECK – FOLGEN DER LAUFENDEN GESETZGEBUNG FÜR DIE VERSORGUNGSBASIS AUSGABE 5 · 2018Hochwertige psychotherapeutische Versorgung oder Priorisierung?

8 9

von Anfang an klarere Vorgaben für die Kassenärztlichen 
Vereinigungen getroffen wurden. 

Von verbindlicheren Regeln können die Patientinnen und 
Patienten profitieren, weil sie tatsächlich schnell einen 
Termin bekommen. Doch Spahn, der schon in der Vergan-
genheit oft den Fehler begangen hat, Honorarsteige-
rungen für die Ärzte mit einer besseren Versorgung gleich-
zusetzen, möchte beim Honorar eine kräftige Schippe 
drauflegen. Wird das Gesetz so beschlossen, werden bald 
etwa 50 Prozent des fachärztlichen Honorars ohne den 
ungeliebten Budgetdeckel auskommen. Das wirkt sich im 
Alltag der Ärztinnen und Ärzte sicher aus, dass die Versi-
cherten dadurch besser versorgt werden, kann man eher 
bezweifeln.
Spahn versteht es – anders als sein Vorgänger – selbst 
Kleinigkeiten effektvoll zu kommunizieren. Sein neuer 
Pressesprecher aus der Redaktion der BILD ist da sicher 
von Vorteil. Spahn erweckt dabei häufig den Eindruck, als 
müsse er die möglichen Verbesserungen irgendeinem 
knauserigen Budgetverwalter abringen. Doch das ist nicht 
der Fall. Der Beitragstopf in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung, in den er – ohne sich dafür mit jemandem an-
legen zu müssen - greifen kann, ist (noch) gut gefüllt. Da-
für sorgt nicht Spahn, sondern tagtäglich die gesetzlich 
Versicherten. Das Bewerbungsschreiben fürs Kanzleramt, 
das Spahn mit seinen schnellen Gesetzen wohl aufhüb-
schen möchte, wird von den gesetzlich Versicherten fi-
nanziert. Obwohl sich Spahn gerne als konfliktbereiter 
Macher inszeniert, scheut er Auseinandersetzungen mit 
dem Finanzminister etwa bei dem angemessenen Beitrag 
des Bundes für die Empfängerinnen und Empfänger von 
ALG II. Er scheut den Konflikt mit den Ländern um die Re-
form der Investitionsfinanzierung bei Krankenhäusern. 
Und die Scheu des Ministers vor einem Streit mit den Apo-
thekern um die Zukunft der Versandapotheken werden 
die gesetzlich Versicherten durch höhere Apothekenho-
norare bezahlen müssen. 

Natürlich kennt Spahn die großen Reformbaustellen un-
seres Gesundheitswesens: die unsolidarische Finanzie-
rung der Krankenversicherung und die fehlende Wahlfrei-
heit der privat Versicherten; die mangelnde Kooperation 
und Vernetzung von ambulanten Einrichtungen, Kranken-
häusern und Pflegekräften; die vielen ökonomischen 
Fehlanreize und daraus resultierende Über-, Unter- und 
Fehlversorgung. Von der fehlenden Strategie für die Digi-
talisierung ganz zu schweigen. Spahn kennt all diese Pro-
bleme. Sie bestimmen den Alltag vieler Menschen ganz 
elementar. Weil sie keinen ambulanten Pflegedienst fin-
den, keine Hebamme, keinen Kinderarzt oder monatelang 
auf einen Psychotherapieplatz warten müssen. Junge 
Menschen überlegen es sich derzeit sehr gründlich ob sie 
einen Beruf in der Pflege oder einen therapeutischen Heil-
beruf ergreifen, da die Rahmenbedingungen viel Mühe bei 
wenig Einkommen versprechen und somit abschrecken. 

Für all diese Baustellen hat Spahn kein tragfähiges Kon-
zept. Man würde sich wünschen, dass Spahn den Alltag 
der Menschen ernster nimmt, ihn nicht nur ein bisschen 
mit von den Menschen selbst bezahlten Blümchen he-
rausputzt, sondern Reformen auf den Weg bringt, die zu 
mehr Solidarität, Zusammenhalt und einer nachhaltig 
besseren Versorgung führen. Und so den Alltag der Men-
schen dauerhaft verbessert. Dazu braucht es einen Mini-
ster, der mit Herz bei der Sache ist. 

Patientinnen und Patienten werden durch diese Form der gesteuerten Versor-
gung jedes Mal gezwungen, sich mit ihrer Leidensgeschichte mehrfach zu offen-
baren: Zunächst in der Steuerungspraxis dem Arzt/Psychotherapeuten, der sie 
in einen Behandlungspfad einordnet, und anschließend in einer anderen Praxis 
einem weiteren Arzt/Psychotherapeuten, der die Behandlung durchführen kann. 

Barbara Lubisch
Bundesvorsitzende der Deutschen 
Psychotherapeuten Vereinigung 
(DPtV)

Hochwertige 
psychotherapeu-
tische Versorgung 
oder Priorisierung?
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Das Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz (PpSG) wird von 
der DPtV begrüßt, da es zu einer Verbesserung der Per-
sonalausstattung und zu Entlastungen im Alltag der Pfle-
gekräfte beitragen dürfte und in Folge auch die arbeits-
bedingten psychischen Belastungen in der Pflege redu-
zieren kann. 
Außerdem begrüßen wir, dass Psychotherapeuten mit 
dem Gesetz die Möglichkeit erhalten sollen, psychothe-
rapeutische Behandlung per Video durchzuführen. Bei 
bestimmten Versorgungsnotwendigkeiten und Patienten-
gruppen kann eine Videobehandlung angeboten werden, 
z.B. bei Menschen mit Behinderungen, bei sehr weiten 
Anfahrtswegen, Eltern mit Säuglingen/Kleinkindern, äl-
teren Patienten, Patienten mit Auslandseinsatz/-aufent-
halt o.ä. Eine datensichere und adäquat finanzierte Infra-
struktur ist allerdings erforderlich.
Es versteht sich von selbst, dass die Videosprechstunde 
nur in Absprache mit den Patienten eingesetzt wird und 
nicht für alle Patientengruppen gleichermaßen geeignet 
ist. 
Um die Videobehandlung bundesweit zu ermöglichen ist 
die Öffnung der Musterberufsordnung der Psychothera-
peuten für Fernbehandlungen erforderlich. Der Deutsche 
Psychotherapeutentag hat das Thema am 17. November 
2018 auf der Tagesordnung. 
Die mit dem PpSG verabschiedete Verschiebung der Fri-
sten für die Bestellung bzw. Inbetriebnahme des An-
schlusses an die Telematik-Infrastruktur um 3 bzw. 6 Mo-
nate war überfällig, da die mit den PVS-Systemen der Psy-
chotherapiepraxen kompatiblen Konnektoren nach wie 
vor nicht lieferbar sind. Das Vertrauen der Psychothera-
peuten in diese Technik hat dadurch schon von Beginn 
an deutlich gelitten. 

Dem Terminservice- und Versorgungsgesetz, (TSVG) 
kann in der vorliegenden Fassung nicht zugestimmt wer-
den, da dieses im § 92 SGB V nicht zumutbare Bela-
stungen für psychisch kranke Menschen vorsieht. 
Der Auftrag an den Gemeinsamen Bundesausschuss, in 
der Richtlinie für die psychotherapeutischen Behand-

lungen Regelungen für eine gestufte und gesteuerte Ver-
sorgung einschließlich der Anforderungen an die Qualifi-
kation der für die Behandlungssteuerung verantwort-
lichen Vertragsärzte und Psychologischen Psychothera-
peuten zu beschließen, wird vom Berufsstand einhellig 
abgelehnt. Dieser Passus war im Referentenentwurf nicht 
enthalten und wurde ohne Beratung oder Einbeziehung 
der Fachverbände kurzfristig hinzugefügt. Erst im Jahr 
2017 trat die neue Psychotherapie-Richtlinie in Kraft, 
durch die bereits eine gestufte Versorgung eingeführt 
wurde. Diese ermöglicht eine bessere Erreichbarkeit psy-
chotherapeutischer Praxen, einen schnellen Erstkontakt 
und differenzierte Diagnose- und Indikationsstellung im 
Rahmen einer psychotherapeutischen Sprechstunde so-
wie die Akutbehandlung bei besonderer Dringlichkeit. Vor 
weiteren Änderungen sollte die Evaluation dieser Maß-
nahmen abgewartet werden. 
Der aktuelle Gesetzesvorschlag würde darüber hinaus 
speziell für die Psychotherapie Ärzte/Psychotherapeuten 
mit besonderer Qualifikation einführen, die offenbar eine 
selektierende Priorisierung vornehmen sollen. Dies ist 
nicht sachgerecht, denn dem behandelnden Psychothe-
rapeuten obliegt im Rahmen seiner Therapiefreiheit und 
auch aus haftungsrechtlichen Gründen die Diagnose- und 
Indikationsstellung selbst. Diese kann durch eine zusätz-
liche Instanz nicht vorweggenommen werden. 

Insbesondere wirkt die vorgesehene Regelung patienten-
feindlich, wenn man die Folgen für die psychisch erkrank-
ten Menschen genauer betrachtet. Patientinnen und Pa-
tienten werden durch diese Form der gesteuerten Versor-
gung jedes Mal gezwungen, sich mit ihrer Leidensge-
schichte mehrfach zu offenbaren: Zunächst in der Steu-
erungspraxis dem Arzt/Psychotherapeuten, der sie in 
einen Behandlungspfad einordnet, und anschließend in 
einer anderen Praxis einem weiteren Arzt/Psychothera-
peuten, der die Behandlung durchführen kann. Psychisch 
erkrankte Menschen haben nachvollziehbar eine hohe 
Hemmschwelle, sich zu offenbaren und eine Vertrauens-
beziehung einzugehen. Eine der Behandlung vorgeschal-

tete zusätzliche diagnostische Instanz erschwert jedoch 
den Zugang zur psychotherapeutischen Versorgung und 
diskriminiert Menschen mit psychischen Erkrankungen 
gegenüber Menschen mit körperlichen Erkrankungen. 

Bereits 2011 hatte die Techniker Krankenkasse in ihrem 
Abschlussbericht zum Modellprojekt „Qualitätsmo- 
nitoring in der ambulanten Psychotherapie“ festgestellt, 
dass mehr als 90 % der Patienten, die eine ambulante 
Psychotherapie aufsuchten, mittelschwer und schwer  
ausgeprägte psychische Krankheiten aufwiesen. Das  
kosten- und zeitintensive zusätzliche Aufsuchen einer 
Steuerungspraxis wäre deshalb auch nicht zweckmäßig, 
um die Wartezeiten auf einen Therapieplatz zu verkürzen.

Auch an weiteren Stellen des TSVG sehen wir Ände-
rungsbedarf. 

Die Verschiebung der Bedarfsplanungsreform auf den 1. 
Juli 2019 bedauern wir.
Alle Maßnahmen zur Stärkung der Terminservicestellen 
können vor allem dann die Patientenversorgung verbes-
sern, wenn ein bedarfsgerechtes Behandlungsangebot an 
Therapieplätzen besteht. Die Verringerung der Wartezeit 
auf ein Erstgespräch durch die Einführung der psychothe-
rapeutischen Sprechstunde ist bereits jetzt erkennbar, 
dennoch konnte durch diese Maßnahme die Wartezeit auf 
den Beginn einer Richtlinienpsychotherapie in vielen Re-
gionen nur leicht verringert werden. Da die Kapazität der 
Versorgungsleistung nicht erhöht wurde, ist dieses Ergeb-
nis nicht verwunderlich. Durch eine Änderung der Be-
darfsplanung ist eine gezielte Erhöhung der Anzahl von 
Psychotherapeutensitzen in schlechter versorgten Regi-
onen anzustreben. Dazu gehören insbesondere ländliche 
Regionen sowie die angeblich mitversorgten Regionen im 
Umland größerer Städte. Die den Patienten mit dem Kon-
zept der Berufspendlerströme aufgezwungenen Wege-
zeiten benachteiligen insbesondere Kinder, Jugendliche 
und nicht im Erwerbsleben stehende Patientinnen und 
Patienten.

Im Zuge der Einführung der elektronischen Patientenak-
te (ePA) sind nach unserer Auffassung die Sicherheits-
standards für den Schutz der Versichertendaten und den 
Datenaustausch zu überdenken. Es ist unabdingbar, dass 
die Patienten die Nutzung der ePA auch ablehnen können 
– das ist für uns ein selbstverständlicher Teil der Patien-
tenautonomie. Auch die Ausarbeitung eines differen-
zierten Berechtigungsmanagements in Übereinstimmung 
mit Patientenrechten und Vorschriften zur Schweige-
pflicht halten wir für unerlässlich.
Für die Nutzer der ePA ist es sicher anwendungsfreund-
licher, über Apps auf ihre Gesundheitsdaten zugreifen zu 
können. Gleichzeitig ist klar, dass der Datenschutz damit 
deutlich schlechter ist, als bei einem Zugriff nur zusam-
men mit dem Heilberufsausweis eines Leistungserbrin-
gers und der elektronischen Gesundheitskarte des Pati-
enten. Die von namhaften IT-Experten geäußerten Be-
denken hinsichtlich des Schutzes persönlicher Angaben, 
z.B. beim Verfolgen und Speichern der Suchbewegungen 
von Handy-Apps auf Fremdservern, sollten unbedingt 
ernst genommen und gesetzlich geregelt werden – für die 
Psychotherapeuten wie auch für die Patienten sind diese 
Datenschutz-Fragen kaum noch durchschaubar, jedoch 
ein höchst sensibel anzugehendes Thema.

Eine Erhöhung der Mindestsprechstundenzeit auf 25 
Stunden unterstützen wir nicht, weil davon keine Verbes-
serung der psychotherapeutischen Versorgung zu erwar-
ten ist. Ärzte und Psychotherapeuten stehen nach aktu-
ellen Erhebungen des Zentralinstituts für die kassenärz-
tliche Versorgung (ZI) bereits jetzt 50 Stunden in der Wo-
che für die Patientenversorgung zur Verfügung. Davon ste-
hen Psychotherapeuten 31 Wochenstunden in direktem 
Kontakt zu den Patienten. Psychotherapeuten bevorzugen 
auch keine Privatpatienten, was sich daran zeigt, dass  
lediglich 10 % des Gesamtumsatzes auf Privatbehand-
lungen entfallen. Darüber hinaus halten wir die Erhöhung 
der Mindestsprechstundenzeit für einen schädlichen Ein-
griff in die Freiberuflichkeit und den Erhalt flexibler Ver-
sorgungsmodelle.
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Positiv beurteilen wir, dass die Absicht des Koalitionsver-
trages zur Stärkung der sprechenden und zuwendungs-
orientierten Leistungen aufgegriffen wird. Wir begrüßen 
deshalb den Vorschlag, den einheitlichen Bewertungs-
maßstab auf Rationalisierungsreserven zur Förderung der 
„sprechenden Medizin“ hin zu überprüfen. Sofern aller-
dings mit sprechender Medizin dezidiert Gesprächslei-
stungen gemeint sind, ist die Vorschrift in dieser Form 
nicht geeignet, das erwünschte Ziel zu erreichen.
Psychotherapeuten und Psychiater behandeln ihre Pati-
enten fast ausschließlich mit Gesprächsleistungen, die 
im EBM mit einer bestimmten Mindestzeit versehen sind. 
Diese Leistungen können weder an Praxispersonal dele-
giert noch durch den Einsatz von Technik rationalisiert 
werden. Daraus resultiert, dass Psychotherapeuten und 
Psychiater mit ihren Einkommen immer weiter hinter den 
Einkommen der somatisch tätigen Arztgruppen zurück-
bleiben und dass sie seit jeher die Fachgruppen mit den 
geringsten Einkommen sind. 
Aufgrund dieser Erfahrung wäre es sinnvoll, die Änderung 
im § 87 Absatz 2 so konkret zu fassen, dass im Ergebnis 
tatsächlich eine gezielte Höherbewertung der Gesprächs-
leistungen, die mit Mindestzeiten versehen sind, resul-
tiert. 

Nicht nur verabschiedete Gesetze haben deutliche Aus-
wirkungen, auch das Ausbleiben von sinnvollen Geset-
zesvorhaben hat Auswirkungen: Seit Jahren bestehen 
Probleme bei der Aus- und Weiterbildung der Psychothe-
rapeuten, insbesondere der ungeregelte Zugang zur Aus-
bildung sowie die berufs- und sozialrechtlich unzurei-
chende Situation der Psychotherapeuten in Ausbildung 
(PiA). Hier erwarten wir dringend den Referentenentwurf 
des Psychotherapeutenausbildungsreformgesetzes!

Erinnern Sie sich noch? Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn war kaum im Amt, da 
kündigte er bereits neue Gesetzesvorhaben zur Behebung des Pflegenotstandes an. Die Ver-
besserungen in der Pflege, in der medizinischen Versorgung sowie die Entlastung von Arbeit-
nehmern bei den Kassenbeiträgen wollte er so schnell wie möglich auf den Weg bringen. Be-
sonders der Pflegenotstand, das Groko-Topthema schlechthin, dulde keinen Aufschub mehr. 

Thomas Bublitz 
Hauptgeschäftsführer des 
Bundesverbandes Deutscher 
Privatkliniken (BDPK)

Zur Lösung des 
Pflegenotstandes
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Themenvorschau 2018

Folgende Themen bewegen das iX-Media Team 
und sollen in der iX-Forum Reihe näher betrachtet 
werden:

•  Sektorenübergreifende Versorgung 
•  eHealth-Gesetz 2 – Durchbruch bei
   der Digitalisierung? 
•  Apothekenleistungen, Arzneimittel-
   distribution und Versandhandel?
•  Seltene Erkrankungen und Blutplasma
•  Qualitätswettbewerb in der GKV

Die Aufzählung unterliegt keiner zeitlichen Reihen-
folge. Selbstverständlich reagieren wir auch auf 
aktuelle politische Entwicklungen

Die iX-Forum Reihe wird bundesweit mit über 
2.500 Exemplaren personalisiert an Parlamente, 
Ministerien, Verbände, wissenschaftliche Fach- 
gesellschaften und andere wichtige Akteure im 
Gesundheitswesen versandt.

Sie haben Interesse, einmal einen Diskussions-
beitrag in der iX-Forum Reihe zu veröffentlichen? 
Kommen Sie mit uns ins Gespräch.
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